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Grundsatzdokument 
 
Zuchtbuch über den Ursprung der Rasse AUSTRIAN PONY. Grundsätze und Re-
geln für Zuchtorganisationen der EU, im Sinne der Entscheidung der Europäi-
schen Kommission (92/353/EWG) vom 11. Juni 1992 mit Kriterien für die Zulas-
sung bzw. Anerkennung der Zuchtorganisationen und Züchtervereinigungen, 
die Zuchtbücher für eingetragene Equiden der Rasse AUSTRIAN PONY führen 
oder anlegen. 
 
 
I. Einleitung 

AUSTRIAN PONYS werden als kleine Reit- und Fahrponys für Freizeit und Sport, mit 

besonderer Eignung für den Einstieg von Kindern in die Beschäftigung mit Pferden 

gezüchtet. Sie sind aufgrund ihrer inneren Eigenschaften, ihres äußeren Erschei-

nungsbildes, des Bewegungsablaufes und der Gesundheit, ideale Freizeitpferde mit 

einem breiten Einsatzbereich.  

Durch diese neue Pferderasse soll dieses Zuchtziel gefestigt werden und insgesamt 

eine größere Population (Zusammenführung von sehr kleinen Populationen) zur Ver-

fügung stehen, die züchterisch intensiver bearbeitet werden kann 

Das moderne Selektionssystem sieht neben der klassischen Pferdebeurteilung auch 

die Integration von Gesundheitsmerkmalen vor. 

 
II. Zielsetzung 

Die Führung des Ursprungszuchtbuches verfolgt nachstehende Ziele: 

1. Zucht des AUSTRIAN PONY als Reit- und Fahrpony für Freizeit und Sport, mit 

besonderer Eignung als Anfangspony für Kinder 

2. Zusammenführen von im Zuchtgebiet vorhandenen sehr kleinen Populationen 

zu einer größeren Population. Damit verbunden ist eine bessere züchterische 

Bearbeitbarkeit und ein größerer Zuchtfortschrit. 

3. Erhaltung und Weiterentwicklung der grundsätzlichen Interieur- und Exterieur-

eigenschaften bei guter Gesundheit. 
 
 
III. Grundsätze 

Der Landesverband der Pferdezüchter Oberösterreichs, Stallamtsweg 1, 4651 Stadl-
Paura, stellt für die Rasse AUSTRIAN PONY die Grundsätze gemäß des Anhanges 
der Entscheidung 92/353/EWG vom 11. Juni 1992 Absatz 3b wie folgt auf: 
 
1. Anzahl der Vorgenerationen 
Im Zuchtbuch der Rasse AUSTRIAN PONY sind mindestens je 3 väterliche und müt-
terliche Vorgenerationen der Rasse AUSTRIAN PONY bzw. der anerkannten Frem-
drassen lt. Anhang I zu erfassen. 
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2. Abstammungsaufzeichnungen 

In den Abstammungsaufzeichnungen sind für das betreffende Zuchttier und dessen 3 
Vorgenerationen einzutragen: 
 
2.1 Rasse 

Eingetragen werden Tiere der Rasse AUSTRIAN PONY bzw. anerkannte Fremdras-
sen lt. Anhang I. Der Name der anerkannten Fremdrasse lt. Anhang I ist für Tiere zu 
verwenden, die zur Kreuzungszucht aus Zuchtbüchern der anerkannten Fremdrassen 
in die Hauptabteilung des AUSTRIAN PONY eingetragen werden. Sie behalten diese 
Rassebezeichnung. Nachkommen davon sind ausschließlich als „AUSTRIAN PONY“ 
zu bezeichnen. 
 
2.2. Kennzeichnung und Identifizierung 

Die Grundfarbe sowie die Abzeichen werden festgestellt und aufgezeichnet. 
 
2.3. Name 
 
2.4. Geburtsangaben 
a) Geburtsdatum und Geburtsort 
b) Geschlecht 
 
2.5. Züchter 
Name und Anschrift 
 
2.6. Zuchtbuchabteilung 

Die betreffende Abteilung des Zuchtbuches entsprechend Punkt 6 
 
2.7. Eltern 
 
2.8. Weitere Inhalte der Abstammungsaufzeichnungen 
a) Name und Anschrift der für die Rasse AUSTRIAN PONY anerkannten  
    Zuchtorganisation 
b) Beschreibung der Exterieurmerkmale und Maße gemäß den jeweiligen  
    Kriterien des entsprechenden Eintragungsabschnittes der Hauptabteilung 
 
3. Rassemerkmale 
 
3.1. Allgemeine Beschreibung und Verwendung 

1. Gezüchtet wird das AUSTRIAN PONY als Rasse für Freizeit und Sport, mit be-

sonderer Eignung als Anfangspony für Kinder. 

Es werden Ponys angestrebt, die auf Grund ihrer inneren Eigenschaften, ihres 

äußeren Erscheinungsbildes, des Bewegungsablaufes und der Gesundheit  

ideale Freizeitpferde mit besonderer Eignung für Kinder sind. 

 

 

3.2. Größe 

Idealmaß: dreijährig bis 118 cm, ab 4jährig bis 120 cm (Stockmaß-Widerrist) 

 

 

 



3.3. Exterieur 

Typ Das Erscheinungsbild entspricht einem korrekten und harmo-

nischen Pony, das in einem nicht zu schweren, sportlichen 

Typ steht. Der Kopf ist klein und edel mit breiter Stirn, die Au-

gen sind groß, intelligent und freundlich, die Ohren nicht zu 

groß, die Maulspalte genügend lang, Zähne und Kiefer kor-

rekt. Die Halsung ist gut geformt, eine plastische Bemuske-

lung erwünscht, die Gliedmaßen klar und korrekt. 

 

 

Körperbau Der Körperbau ist harmonisch und für Reit- und Fahrzwecke 

geeignet. Dazu gehören ein gut angesetzter Hals mit leichtem 

Genick, schräg gelagerte Schulter, ein zumindest angedeute-

ter, in den Rücken reichender Widerrist, ein mittellanger, gut 

bemuskelter Rücken, gute Gurtentiefe, gut bemuskelte Hinter-

hand mit nicht zu hoch angesetztem Schweif, und eine harmo-

nische Rumpfaufteilung in Vor-, Mittel- und Hinterhand. 

 

  Das AUSTRIAN REITPONY hat weiterhin ein zum Körperbau 

passendes, trockenes, korrektes Fundament mit gut ausge-

prägten Gelenken und harten, gut geformten Hufen. 

. 

 

Bewegungsablauf  Der Bewegungsablauf ist taktrein, schwungvoll, raumgreifend 

und leichtfüßig, mit elastisch schwingendem Rücken. 

 

 

3.3. Sonstige Merkmale  

Charakter Das AUSTRIAN PONY zeichnet sich als umgängliches, cha-

rakterlich einwandfreies, unkompliziertes, nervenstarkes, zu-

verlässiges Pony aus, welches für Reit- Fahr- und Freizeit-

zwecke, aber auch als Anfangspony für Kinder geeignet ist. 

 

Gesundheit Für die Eignung als Reit-  Fahr- und Freizeitpony jeder Art ver-

fügt das AUSTRIAN PONY über eine robuste Gesundheit, Ge-

nügsamkeit, Fruchtbarkeit, gute physische und psychische 

Belastbarkeit bei ausgeglichenem Temperament sowie Lang-

lebigkeit. 

 

 
4. Definition der Kennzeichnung 

 
Die Kennzeichnung von Pferden der Rasse AUSTRIAN PONY dient in Verbindung mit 
der grafischen und verbalen Beschreibung des Pferdes der Identifikation. Die Kenn-
zeichnungsregeln der anerkannten Zuchtorganisationen müssen mit den nationalen 
gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen und dem EU-Recht entsprechen.  
 
 



5. Grundlegendes Zuchtziel 
 

AUSTRIAN PONYS werden als Reit- und Fahrponys für Freizeit und Sport, mit beson-

derer Eignung als Anfangspony für Kinder gezüchtet, und sind auf Grund ihrer inneren 

Eigenschaften, ihres äußeren Erscheinungsbildes, des Bewegungsablaufes und der 

Gesundheit, ideale Freizeitpferde mit einem breiten Einsatzbereich. 

 

Das Zuchtziel wird mit der Methode der Kreuzungszucht mit den zugelassenen Frem-

drassen lt. Anhang I angestrebt.  
 
Als Selektionsparameter werden Exterieureigenschaften und Gesundheitsparameter 
(Anhang II und III) herangezogen. 
 
6. Aufbau des Zuchtbuches 
 

Die Hauptabteilung für ein Zuchtbuch der Rasse AUSTRIAN PONY ist zumindest in 
folgende Abteilungen zu gliedern und folgende Mindestkriterien sind einzuhalten: 
 
6.1. Stuten 
 

6.1.2. Hauptabteilung  

Die Hauptabteilung gliedert sich in ein Grundbuch und ein Hauptstutbuch 

 

6.1.2.1. Grundbuch 

Eingetragen werden  

 alle weiblichen Tiere, deren Eltern in der Hauptabteilung eines Zuchtbuchs der 

Rasse AUSTRIAN PONY oder in einer Hauptabteilung einer zulässigen Fremd-

rasse lt. Anhang I eingetragen sind sowie 

 alle Stuten, welche die Kriterien für die Eintragung in das Hauptstutbuch nicht 

erfüllen. 

 

 

6.1.2.2. Hauptstutbuch  

Eingetragen werden alle Stuten, deren Eltern in der Hauptabteilung eines Zuchtbuchs 

der Rasse AUSTRIAN PONY oder in einer Hauptabteilung einer zulässigen Fremd-

rasse lt. Anhang I eingetragen sind und die nachstehenden Kriterien erfüllen: 

Allgemein: Erfüllung der Anforderungen in der Gesundheit und Zuchttauglichkeit  

gemäß Anhang II .  

Äußere Erscheinung:  

Bei der Bewertung der Äußeren Erscheinung muss jedes Teilkriterium 

mindestens mit der Wertnote 5,0 bewertet sein und in der Gesamtbewer-

tung muss mindestens die Wertnote 6,0 erreicht werden.  

 Die Bewertung erfolgt gemäß Anhang III. 

Die Stute darf 3jährig nicht größer als 118 cm sein, 4jährig und älter nicht 

größer als 120 cm (Stockmaß-Widerrist) 

 

 

 



6.1.2. Hengste 

Die Hauptabteilung gliedert sich in ein Grundbuch und ein Haupthengstbuch 
 
6.1.2.1. Grundbuch 

Eingetragen werden  

 alle männlichen Tiere, deren Eltern in der Hauptabteilung eines Zuchtbuches 

der Rasse AUSTRIAN PONY oder in der Hauptabteilung einer zulässigen 

Fremdrasse lt. Anhang I eingetragen sind sowie 

 alle Hengste, welche die Kriterien für die Eintragung in das Haupthengstbuch 

nicht erfüllen. 
 
 

6.1.2.2. Haupthengstbuch 

Eingetragen werden alle Hengste, deren Eltern in der Hauptabteilung eines Zuchtbu-

ches der Rasse AUSTRIAN PONY oder in einer Hauptabteilung einer zulässigen 

Fremdrasse lt. Anhang I eingetragen sind und die nachstehende Kriterien erfüllen: 

 

Allgemein:  Erfüllung der Anforderungen in der Gesundheit und Zuchttauglichkeit ge-

mäß Anhang II. 

Äußere Erscheinung:  

Bei der Bewertung der Äußeren Erscheinung gemäß Anhang III muss der 

Hengst mindestens die Gesamtwertnote von 7,0 Punkten erreichen, wo-

bei in keinem Einzelkriterium eine Wertnote unter 6,0 sein darf.  . 

Der Hengst darf 3jährig nicht größer als 118 cm sein, 4jährig und älter 

nicht größer als 120 cm (Stockmaß-Widerrist). 

 
7. Ahnenreihen 
 

Pferde der Rasse AUSTRIAN PONY müssen 3 Vorgenerationen der Rasse 

AUSTRIAN PONY oder einer akzeptierten Fremdrasse lt. Anhang I aufweisen.  

 
8. Schlussbemerkungen 
 

Zur Umsetzung der Vorgaben des Ursprungszuchtbuches für Pferde der Rasse  
AUSTRIAN PONY sind die anerkannten Zuchtorganisationen, die ein Filialzuchtbuch 
gemäß den gegenständlichen Vorgaben dieses Ursprungszuchtbuches führen, zur 
Kontaktaufnahme mit der Organisation, welche das Ursprungszuchtbuch der Rasse 
AUSTRIAN PONY führt, verpflichtet.  
 
Für Pferde der Rasse AUSTRIAN PONY anerkannte Zuchtorganisationen, die ein  
Filialzuchtbuch gemäß den gegenständlichen Vorgaben dieses Ursprungszucht- 
buches führen, sind zur Einhaltung der genannten Zuchtziele und der Vorgaben des 
Ursprungszuchtbuches verpflichtet. 
 
Die Organisation, welche das Grundsatzdokument über den Ursprung der Rasse  
AUSTRIAN PONY führt, veröffentlicht für Pferde der Rasse AUSTRIAN PONY den 
jeweils aktuellen Stand des Grundsatzdokuments auf der Website www.pferdezucht-
austria.at/ooe.   
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Anhang I 
 

Liste zugelassener Fremdrasse lt. Anhang I im Rahmen der Kreuzungszucht 

 

 

Hauptstutbuch und Haupthengstbuch 

 

Rasse     Verband 

 

Shetland Pony The Shetland Pony Stud-Book Society 

 Shetland House, 22 York Place,  

 Perth PH2 8EH Scotland 

Deutsches 

Partbred-Shetland-Pony   Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN Zucht), Frei-

herr- 

     von-Langen-Str. 13, 48231 Warendorf, DE 

 

Deutsches Classic Pony  Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN Zucht), Frei-

herr- 

     von-Langen-Str. 13, 48231 Warendorf, DE 

 

Nederlands Mini Paarden  Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek 

De Mulderij 8b,3831 NV Leusden, Nederland 

 

Nederlands Appaloosa Pony  Nederlands Appaloosa Stamboek 

     Papenstraat 13, 8162 RP Epe, NL 

 

British Spotted Pony   The British Spotted Pony Society 

     92 Main Street, Halton Village, Runcorn, Cheshire,  

     WA7 2AX, UK 

 

Amerikanisches Miniaturpferd American Miniature Horse Association 

5601 S. Interstate 35W, Alvarado, TX 76009, US 

 

American Shetland Pony  ASPC (American Shetland Pony Club), 81-B East  

     Queenwood Road, Morton, IL 61550, US 

 

Welsh Pony – Sektion A  The Welsh Pony and Cob Society 

Bronaeron, Felinfach, Lampeter 

Ceredigion, SA48 8AG, UK 

  

Welsh Pony – Sektion B  The Welsh Pony and Cob Society 

Bronaeron, Felinfach, Lampeter 

Ceredigion, SA48 8AG, UK  

 
  



Anhang II 
 

Gesundheit und Zuchttauglichkeit 
 

Festgestellte Mängel, Beeinträchtigungen und Krankheiten, die auf eine Vererb-

lichkeit, bzw. auf eine Krankheitsdisposition schließen lassen, können zum 

Zuchtauschluss führen.  

 

Tests auf Erbkrankheiten können bei Verdacht im Einzelfall oder generell vorge-

schrieben werden.  

 

1.  Folgende Mängel bezüglich Gesundheit und Zuchttauglichkeit werden erfasst: 

Sommerekzem, Mondblindheit, Grauer Star, Nabelbruch, offene Bauchdecke, 

Kieferanomalien, Über- und Unterbiß, erbliche Kniegelenksluxation  

(Aushängen), angeborene Hufanomalien, Ataxien, Kehlkopfpfeifen, Sarkoide. 

 
2. Operative Eingriffe zum Zwecke der Korrektur der in Punkt 1 genannten körper-

lichen Mängel und auch Operationen aus anderen Gründen werden erfasst, 
bzw. müssen bei Selektionsnahmen vom Pferdebesitzer bekannt gegeben wer-
den.  

 
3. Folgende Beeinträchtigungen der Geschlechtsorgane, die gegen eine Zuchtver-

wendung sprechen, werden erhoben: asymmetrische Hoden, Kryptochiden,  
Penisverkrümmung, Scheidenverschluss. 

 
  



Anhang III 
 
Bewertung der äußeren Erscheinung der Zuchtpferde 
 
 

Maßgeblich für die Beurteilung des Merkmals „Äußere Erscheinung“ sind bei Stuten 

11 Hilfsmerkmale und bei Hengsten 13 Hilfsmerkmale. (unten angeführt sind bei 

Hengsten nur 12!!) 

 

Stuten:  
  1) Typ (T)  
  2) Kopf (K)    
  3) Hals (H)     
  4) Vorhand (VH)    
  5) Mittelhand  (MH)   
  6) Hinterhand (HH) 
  7) Vordergliedmaßen (VG) 
  8) Hintergliedmaßen (HG) 
  9) Gangkorrektheit (GK) 
10) Schritt (S) 
11) Trab (T)    

  
Hengste: 

  1) Typ (T)     
  2) Kopf (K)    
  3) Hals (H)     
  4) Vorhand (VH)   
  5) Mittelhand (MH)    
  6) Hinterhand (HH) 
  7) Vordergliedmaßen (VG) 
  8) Hintergliedmaßen (HG) 
  9) Gangkorrektheit (GK) 
10) Schritt (S) 
11) Trab (T) 

  12) Galopp (G) 
  

       

Die Beurteilung der Hilfsmerkmale erfolgt in einem beschreibenden Wertnotensystem, 

welches dem folgenden Schema entspricht. Es können ganze und halbe  

Noten vergeben werden. 

 
  



Beurteilungsschema:     

10  =  ausgezeichnet       

  9  =  sehr gut 

  8  =  gut       

  7  =  ziemlich gut      

  6  =  befriedigend      

  5  =  ausreichend         

  4  =  mangelhaft      

  3  =  ziemlich schlecht     

  2  =  schlecht        

   1  =  sehr schlecht     

   0  =  nicht ausgeführt      

      

Die Gesamtbeurteilung eines Pferdes hinsichtlich des Leistungsmerkmals „Äußere Er-

scheinung“ errechnet sich aus der durchschnittlichen Wertnote der Einzelmerkmale 

und wird auf 2 Kommastellen gerundet. Die Farbverteilung wird nicht bewertet.  
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